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VERMÖGENSAUSKUNFT

erneute Vermögensauskunft  
bei Wohnungswechsel
von Wolf Schulenburg, geprüfter Rechts- und Notarfachwirt, Berlin

| Nach einem Wohnsitzwechsel des Schuldners kann der Gläubiger eine 
erneute Vermögensauskunft verlangen (§ 802d ZPO). Denn mit dem Woh-
nungswechsel besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Hinter-
legung einer neuen Mietkaution und damit für eine wesentliche Vermö-
gensveränderung i. S. v. § 802d ZPO. Das hat nun auch das AG (Berlin-)Wed-
ding entschieden. |

relevanz für die praxis
Die Entscheidung ist richtig (2.4.19, 31 M 8008/19, Abruf-Nr. 208510). Denn 
nach der Lebenserfahrung wird heutzutage in der ganz überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle bei Abschluss eines Mietvertrags über eine Wohnung eine 
Mietkaution geleistet. Macht der Gläubiger, wie im entschiedenen Fall, z. B. 
durch Vorlage einer Melderegisterauskunft glaubhaft, dass ein Wohnungs-
wechsel des Schuldners stattgefunden hat, lässt das den Schluss zu, dass 
dieser für die neu bezogene Wohnung eine Mietkauton an den Vermieter  
geleistet hat, auf die er nach Beendigung des Mietverhältnisses einen  
Anspruch auf Rückzahlung hat. 

Dieser Anspruch stellt pfändbares Vermögen des Schuldners dar und zwar 
unabhängig davon, ob der Anspruch bedingt ist oder erst später fällig wird. 
Da die Tatsache des Wohnungswechsels und möglicher Hinterlegung einer 
neuen Mietkaution auf eine wesentliche Veränderung der Vermögensverhält-
nisse des Schuldners schließen lässt, ist vom Erwerb neuen Vermögens 
i. S. v. § 802d ZPO auszugehen. 

Der Schuldner ist somit verpflichtet, erneut die Vermögensauskunft abzuge-
ben (AG Villingen-Schwenningen VE 17, 164; AG Leipzig DGVZ 15, 211; LG Kas-
sel JurBüro 05, 101).

praxistipp | Das AG Wedding hat zur Recht betont, dass der Gläubiger nicht  
etwa die tatsächliche Hinterlegung einer Mietkaution durch den Schuldner glaub-
haft machen muss. Denn diese Tatsache stellt insoweit gerade den Gegenstand 
der erneuten Vermögensauskunft dar, die dem Gläubiger erst die Kenntnis derje-
nigen Vermögensstücke vermitteln soll, die möglicherweise seinem Zugriff  
unterliegen.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Erneute Vermögensauskunft nach Wohnsitzwechsel, VE 17, 164
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